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Sondergebiet

Grundflächenzahl(GRZ)

Bezeichnung der Nutzung

Wandhöhe Gebäude
max. 3,50 m
max. Anlagenhöhe Solar-
module 3,50 m

SO

Anlagen für
Sonnenenergie-
nutzung
Wh 3,500,37

Ah 3,50

Maßstab 1:50

Reihenzwischenabstand: von 4,10 m bis zu 5,31 m,
Modulaufstellwinkel: 20°
Sonnenwinkel: 17,05°
Azimut: 5,3°
Anzahl Module: 3.828 Stück;

Leistung Gesamt: 5,08 MWp

Geltungsbereich: 30.356 m²
Umzäunte Fläche E2: 26.529 m²
Bebaute Fläche: 11.331 m² plus maximal 50 m² Gebäude

Gemarkung Johanniskirchen, Fl-Nr.: 

Maßstab 1:100

Legende

Aufstellungsbeschluss
Die Gemeinde Johanniskirchen hat in der Sitzung vom 30.01.2024 gemäß
§ 2 Abs 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am xx.xx.2024 ortsüblich bekannt
gemacht.

Frühzeitige Fachstellenbeteiligung
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs 1 BauGB für den Vorentwurf des
Bebauungsplans in der Fassung vom 25.06.2024 hat in der Zeit vom
22.07.2024 bis 22.08.2024 stattgefunden.

Frühzeitige Bürgerbeteiligung
Die frühzeitige Öffentlichkeitbeteiligung gemäß § 3 Abs 1 BauGB mit
öffentlicher Darlegung und Anhördung für den Vorentwurf des
Bebauungsplans in der Fassung vom 25.06.2024 hat in der Zeit vom
22.07.2024 bis 22.08.2024 stattgefunden.

Fachstellenbeteiligung
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.04.2026
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §
4 Abs 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx beteiligt.

Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.04.2026 wurde
mit der Begründung gemäß § 3 Abs 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx
bis xx.xx.xxxxx öffentlich ausgelegt.

Satzungsbeschluss
Die Gemeinde Johanniskirchen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom
xx.xx.xxxx den Bebauungsplan gem. § 10 Abs 1 BauGB in der Fassung
vom xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen.

..............................................................., den ............................
Gemeinde Johanniskirchen

................................................................ Siegel
Max Maier, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung
Der Bebauungsplan wurde am ............................ gemäß § 10 Abs 3
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB
und §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

................................................................, den ............................
Gemeinde Johanniskirchen

................................................................ Siegel
Max Maier, 1. Bürgermeister

E3

Netzanschlußpunkt

20 kV Erdleitung unterirdisch zum Netzanschluß
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A) Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

o Sonstiges Sondergebiet für Anlagen zur Nutzung von Solarenergie gem.
§ 11, Abs. 2 BauNVO

  o Zulässig ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Kleinbauwerken für technische
Anlagen sowie untergeordneten Nebenanlagen, die für den technischen Betrieb einer
Photovoltaikanlage erforderlich sind.

2. Maß der baulichen Nutzung

Die Grundfläche der möglichen Gebäude und baulichen Anlagen darf einen Wert von 50
m2 nicht überschreiten. Die einzelnen Standorte sind nach betrieblichen Notwendigkeiten
innerhalb der Sondergebietsfläche frei wählbar.
GRZ = 0,37

3. Bauweise

o Maximale Modulhöhe 3,5 m
  o Abstand zum Boden ≧ 0,80 cm
  o minimierter Eingriff in den Boden durch Schraub-/ Rammfundamente aus beschichteten

Zink-Aluminium (z.B. Magnelis)

4. Abstandsflächen

Die Abstandsflächen regeln sich nach Art. 6 BayBO, soweit sich nicht aus den
Festsetzungen andere Abstände ergeben.

5. Gestaltung der baulichen Anlagen

o Die Reihen der Photovoltaikanlage sind der natürlichen Hangbewegung anzupassen.
    o Die Gebäude für Wechselrichter und sonstige technische Anlagen sind 

landschaftsgebunden zu gestalten. Das Dach ist als Flachdach oder als Satteldach
auszuführen. Die max. Wandhöhe wird auf 3,5 m festgesetzt.

6. Einfriedungen

Zaunart:
Das Grundstück ist plangemäß mit einem verzinkten Maschendrahtzaun (innerhalb der
5m Eingrünung) einzuzäunen. Der Abstand zwischen Boden und Zaunfeld muss
mindestens 15 cm betragen, zur Durchlässigkeit von Kleinlebewesen.
Zaunhöhe:
Max. 2,5 m über Gelände.
Zauntore in Bauart der Zaunkonstruktion.

7. Grünordnung und naturschutzfachliche Maßnahmen

7.0 Generell

Die Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
von Team Umwelt Landschaft vom 11.12.2025 sind unbedingt einzuhalten! Eine
ökologische Baubegleitung zur korrekten Umsetzung der Maßnahmen ist zu beauftragen.

7.1 Wiesensaat und Pflege im Bereich der Photovoltaikanlage (Maßnahme E2)

In den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nährstoffüberschusses der intensiven
Grünlandnutzung eine 2- 3-malige Mahd durchzuführen. Nach 5 Jahren kann die Mahd
auf 1-2 x pro Jahr reduziert werden, Mähzeitpunkt jedoch nicht vor dem 15.06. eines jeden
Jahres. Das Mähgut ist abzutransportieren. Schlegeln oder Mulchen ist generell nicht
zulässig. Auf eine Düngung der Fläche ist zu verzichten.
Alternativ kann eine Beweidung mit einer GV/ha 0,8-1,0 durchgeführt werden.
Sollte eine Beweidung in Erwägung gezogen werden, so ist diese nur in Form einer
Wanderschäferei, nicht jedoch als Stand- oder Koppelweise möglich. Die
Beweidungszeiträume sind festzulegen.
Stromkabel müssen so verlegt und die Solarmodule so angeordnet sein, dass eine
mögliche Verletzung der Tiere ausgeschlossen werden kann.

7.2 Saumentwicklung (Maßnahme E3)

Die Begrünung des Saumstreifens erfolgt durch Aufbringen von samenhaltigem
Heumulch-/ Heudruschmaterial aus dem Gemeindebereich.
Die Spenderfläche muss mindestens den Kriterien einer artenreichen Flachlandmähwiese
(LRT6510) entsprechen und frei von Neophyten sein. Die Spenderfläche ist mit der
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
Sollte keine geeignetes Material zur Verfügung stehen, ist eine Ansaat mit Regionssaatgut
durchzuführen.
In den ersten 5 Jahren ist zur Ausmagerung eine 2-3-malige Mahd durchzuführen.
Anschließend ist der Saum einmal pro Jahr im Herbst (September) zu mähen. Je
Mähgang sind 10% der Fläche als Rückzugsbereich zu belassen (rotierender
Brachestreifen). Das Mähgut ist abzutransportieren. Auf eine Düngung ist zu verzichten.
Schlegeln, Mulchen oder Beweidung sind nicht zulässig.

7.3 Gehölzpflanzungen, Randeingrünung (Maßnahme E1)

Für die festgesetzten Gehölzpflanzungen ist autochthones, zertifiziertes Pflanzmaterial
gemäß aus dem Herkunftsgebiet zu verwenden. Die Pflanzen für die festgesetzten
Gehölzflächen sind aus der beigefügten Liste auszuwählen.

Es sind folgende Mindestpflanzqualitäten zu verwenden:

Sträucher 3-5 Triebe, 60-100cm, in Hecke E1-1 Mindesthöhe 3,5 m
Bäume als Heister, 2xv, 150-200cm, in Hecke E1-1 Mindesthöhe 3,5 m
Bäume als Heister, 2xv, 150-200cm, in Hecke E1-1 Mindesthöhe 3,5 m
Die Sträucher sind jeweils gruppenweise in Gruppen von
2-5 Exemplaren je Art zu pflanzen.
Der Baumanteil beträgt mind. 5%.
Pflanzweite in Gehölzpflanzungen: 1,0 - 1,5m.
Insgesamt sind mindestens
7 verschiedene Gehölzarten zu verwenden.
Zu pflanzende Gehölze sind dauerhaft zu erhalten.
Ausfälle sind zu ersetzen.
Die angestrebte Gehölzentwicklung ist durch geeignete
Maßnahmen der Entwicklungspflege sicherzustellen.
Hoher Konkurrenzdruck durch Gräser, Ruderalpflanzen
ist durch Mahd oder Mulchung der Flächen zu reduzieren.
Festgesetzte Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu
ersetzen.
Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Pflanzung mit einem Wildschutzzaun zu versehen. Der
Zaun ist zeitlich befristet bis der Bewuchs der Eingrünung eine erforderliche Höhe und
Dichte erreicht hat. Nach max. 7 Jahren verpflichtet sich der Betreiber, den
Wildschutzzaun zu entfernen.
Die Pflanzung ist spätestens in der Pflanzperiode nach Errichtung der Anlage
fertigzustellen.
Ein plenterartiger Rückschnitt der Hecke ist frühestens nach 10-15 Jahren im
Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde zulässig.
Im Bereich E1-1 ist eine Mindesthöhe von 4,0m beim Rückschnitt erforderlich. Zur
Vermeidung der Beeinträchtigungen von Nestern und Nestlingen sind erforderliche
Maßnahmen des Gehölzrückschnitts außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen (also
keine Maßnahmen vom 01.03. bis 30.09.).
Im Südosten ist die Hecke wegen eines benachbarten Orchis morio Vorkommens zu
unterbrechen.

Zu verwendende Gehölzarten:

Sträucher:
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus laevigata Zweigrifflinger Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Frangula alnus Faulbaum
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus catharticus Kreuzdorn
Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Bäume:
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer campestre Feld-Ahorn
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche
Pyrus communis Wild-Birne
Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Ulmus minor Feld-Ulme

7.4 Entwicklungsziele für die festgesetzten Saum- und Gehölzflächen

Die Zuordnung der Zielbiotope erfolgt gemäß der Biotoptypenliste der Bayerischen
Kompensationsverordnung:
Hecke E1: Hecke mesophil (B112)
Strauchgruppen E5: Gebüsch mesophil (B112)
Saumstreifen E3: mäßig artenreicher Saum auf frischem Standort (K122).

8. Bodenschutz

Für die Reinigung der PV Module dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die
biologisch abbaubar und nicht wassergefährdend sind.
Zur Beurteilung der evtl. erforderlichen Aushubarbeiten sollte das anstehende Erdreich
generell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilt werden.
Die beplante Fläche weist aufgrund ihrer teilweise ausgeprägten Neigung (ca. 11 %) ein
erhebliches Potential für Entstehung von Oberflächenabflüssen und damit zur Erhöhung
des Sturzflutrisikos, der allgemeinen Hochwassergefahr und von Bodenabträgen durch
Erosion auf. Daher ist eine Vegetationsperiode vor Baubeginn auf den derzeitigen

Ackerflächen ein erosionsschützender und die Infiltration fördernder Grünlandbestand zu
etablieren.
Um eine ausreichend erosionsschützende Vegetationsschicht auch unter den
Modultischen zu erreichen sind die Wachstumsfaktoren Licht und Wasser auch unter den
Modultischen zu gewährleisten. Dazu ist zwischen den Modultischen ein Mindestabstand
von 3 Metern und eine Mindesthöhe der Modultische von 0,8 m einzuhalten.
Zudem ist zu gewährleisten, dass auch bei Starkniederschlägen das auf ein Modul
auftreffende Niederschlagswasser sicher unter den Modultisch abtropfen kann und nicht
über die anschließenden Module gesammelt auf die Flächen zwischen den Modultischen
abgeschlagen wird.
Besonders ist bei mehreren Modulreihen übereinander zu achten, dass das
Niederschlagswasser zwischen den einzelnen Modulreihen abtropfen kann.
Für Gründung und oberirdische Befestigungen ist die Verwendung von wirkstabilen
Zink-Magnesium-Aluminium-Korrosionsschutzlegierungen zu empfehlen, da über die
gesamte Nutzungsdauer ansonsten eine Zinkakkumulation im Boden auszugehen ist, der
den Zinkgehalt über die Vorsorgewerte anheben dürfte.
Sofern herkömmliche Zinkbeschichtungen verwendet werden, ist der Flächeneigentümer
von der damit verbundenen Zinkanreicherung und tendenziellen Entwertung der Fläche in
Kenntnis zu setzen.
Im Hinblick auf die erwähnte potentielle Erhöhung von Oberflächenabflüssen ist die
Gewährleistung von diesbezüglich relevanten Bodenfunktionen wie der
Infiltrationsfähigkeit und des Wasserrückhaltevermögens von besonderer Bedeutung.
Gerade diese für den Landschaftswasserhaushalt wichtigen Bodenfunktionen können
durch eine unsachgemäße Bauausführung erheblich geschädigt werden. Mit Verweis auf
§ 4, Abs. 5 BBodSchV ist damit die Durchführung einer Bodenkundlichen Baubegleitung
nach DIN 19639 schon in der Planungsphase durch ein dazu befähigtes
Büro/Bodenkundlichen Baubegleiter zu fordern (Anforderung: Zertifizierung durch
Bundesverband Boden oder vergleichbaren Nachweis oder Referenzen).
Grundsätzlich sind die bodenschutzfachlichen Vorgaben des LABO Leitfadens
Bodenschutz bei Standortauswahl, Bau, Betrieb und Rückbau von Freiflächenanlagen für
Photovoltaik und Solarthermie" zu beachten.
Rückbau
Beim Rückbau der Anlage sind die Anforderungen an den Bodenschutz bei
Baumaßnahmen nach DIN 19639 und ggf. DIN 18915 zu beachten.
Um die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Böden zu gewährleisten bzw.
wiederherzustellen (Rekultivierung), wird für die Rückbauarbeiten ebenfalls eine
Bodenkundliche Baubegleitung und ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 empfohlen.
Die beim Rückbau entstehenden Materialreste sind vollständig und von allen
beaufschlagten
Flächen zu entfernen.

9. Elektrische Leitungen

Die Verlegungstiefe der Erdkabel innerhalb des Geltungsbereiches wird auf max. 40 cm
festgesetzt.
In dem überplanten Gebiet befinden sich die von der Bayernwerk Netz GmbH betriebene
0,4 kV-Kabel, die bereits in den Unterlagen eingezeichnet sind.

Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 Meter rechts und links
zur Trassenachse.

Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt, zu den Kabeln muss jederzeit
gewährleistet sein, damit Aufgrabungen z. B. mit einem Minibagger, möglich sind. Befinden
sich diese Anlagen innerhalb der Umzäunung, ist für Wartung und Reparaturarbeiten am
Eingangstor der PV-Anlage ein Schlüsseltresor zu installieren. Die Kosten trägt der
Betreiber der PV-Anlage. Den Schließzylinder stellt die Bayernwerk Netz GmbH.

Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von
Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit
eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des
Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt
werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit uns geeignete
Schutzmaßnahmen durchzuführen.

Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen
bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkungen machen wir darauf aufmerksam, dass
Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art uns rechtzeitig zur Stellungnahme
vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- und
Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen und Aufforstungen.

Losgelöst von möglichen Festlegungen zu einem Netzanschluss- bzw. Verknüpfungspunkt
mit dem Stromnetz der allgemeinen Versorgung im Rahmen dieser Bauleitplanung erfolgt
diese Festlegung ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wie z. G. EEG,
KWK-G.

Die beiliegenden „Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und
Freileitungen“ sind zu beachten.
Beachten Sie bitte die Hinweise im Merkplatt über Bäume, unterirdische Leitungen und
Kanäle, Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag www.fgsv-verlag (FGSV-Nr. 939), bzw. die
DVGW-Richtlinie GW125.

10. Flurschäden

Die öffentlichen Feld- und Waldwege, die durch die Baumaßnahme beansprucht werden,
sind durch den Betreiber entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.

11. Blendwirkung

Im Falle aufkommender Blendwirkung sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

12. Staub- und Lärmentwicklung

Für die auftretende Staub- und Lärmentwicklung während der Bauzeit sind Maßnahmen zu
ergreifen, um diese auf ein Minimum zu reduzieren.

13.   Bodendenkmalpflegerische Belange

Für die auftretende Staub- und Lärmentwicklung während der Bauzeit sind Maßnahmen zu
ergreifen, um diese auf ein Minimum zu Reduzieren. Für Bodeneingriffe jeglicher Art im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7
Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.
Der Hinweis auf Art. 8 BayDSchG ist nicht ausreichend.
Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wird das BLFD die fachlichen Belange der
Bodendenkmalpflege formulieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

Zur Klärung bzw. Feststellung vermuteter Bodendenkmäler wird zunächst der
Oberbodenabtrag bzw. Ausbau moderner Bodenbeläge, etwa für Leitungsgräben oder zur
Fundamentierung technischer Gebäude, unter Aufsicht einer archäologisch oder
grabungstechnisch qualifizierten Fachkraft durchgeführt.

Unter Umständen kann die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen aus
denkmalfachlicher Sicht zu einer besseren Erhaltung der Bodendenkmalsubstanz
beitragen.(vgl.https:/lwww.stmb.bayern.&/assetslstmilbuw/baurechtundtechnik/25
Rundschreiben freiflaechen-photovoltaik.pdf).
Für die fachliche Beurteilung können im Einzelfall weiterführende Prospektionsaufnahmen
erforderlich werden (z.B. geophysikalische Untersuchung). Abhängig von den Ergebnissen
beraten die Denkmalbehörden bei der Erarbeitung alternativer Planungen unter
denkmalfachlichen Gesichtspunkten sowie bei der Erfüllung der in der Erlaubnis geforderten
Nebenbestimmungen.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt nachdrücklich, größere Eingriffe in
Bodendenkmalsubstanz zu vermeiden. Sollte nach Abwägung aller Belange keine
Möglichkeit bestehen, diese Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen
Teilen zu vermeiden, muss eine vorherige wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und
Dokumentation (d. h. Ausgrabung) im Auftrag der Vorhabenträger durchgeführt werden.
Zur Kostentragung verweisen wir auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG in der Fassung vom
23.06.2023.

Der Erteilung der Erlaubnis unter fachlichen Nebenbestimmungen kann im Zuge eines
späteren Erlaubnisverfahrens aus denkmalfachlicher Sicht nur zugestimmt werden, wenn
der Antragsteller nachweist, dass im Rahmen des vertraglich vereinbarten Rückbaus der
Anlage die Tiefenlockerung des Bodens dauerhaft ausgeschlossen wird. Soll die
vorliegende Planung weiterverfolgt werden, hat der Nachweis im Zuge des
Bebauungsplanverfahrens vor abschließender Beschlussfassung zu erfolgen. Der Nachweis
erfolgt durch die Vorlage des Durchführungsvertrages oder der im Grundbuch
eingetragenen Dienstbarkeit.
Wir bitten um Zustellung des Nachweises per E-Mail (Beteiligung@blfd.bayern.de). Kann
der Antragsteller dies nicht in geeigneter Form bis zur Erteilung der Erlaubnis nachweisen,
ist für alle mit dem Vorhaben verbundenen Bodeneingriffe eine vorherige archäologisch
qualifizierte Ausgrabung und Dokumentation der Gesamtfläche erforderlich. In diesem Fall
formuliert das BLfD Vorschläge für die fachlich erforderlichen Auflagen und
Hinweise in einer gesonderten Stellungnahme.

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um
Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der
Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege
betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der
Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bavern.de)Ò

14.   Altlasten

Über Altlasten und Schadensfälle im Bereich des o.g. Planes liegen uns keine Erkenntnisse
vor. Hinsichtlich etwaig vorhandener Altlasten und deren weitergehende
Kennzeichnungspflicht gemäß Baugesetzbuch sowie der boden- und altlastenbezogenen
Pflichten wird ein Abgleich mit dem aktuellen Altlastenkataster des Landkreises empfohlen.
Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich
generell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei
offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das
Landratsamt bzw. das WWA Deggendorf zu informieren.

B) Textliche Hinweise

1. Landwirtschaft

Der Betreiber grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an und hat deshalb Emissionen aus
der Landwirtschaft (z. B. Staub und Beschädigungen aufgrund der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung durch Steinschlag) entschädigungslos hinzunehmen. Eine Verunkrautung
der Fläche während der Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage ist zu verhindern. Der
Grünlandaufwuchs ist zu entfernen. Ein Mulchen ist nicht zulässig und würde zu erhöhtem
Nährstoffeintrag ins Grundwasser führen.

2. Bodendenkmäler

Eventuell auftretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische
Landesamt für Denkmalpflege. Folgende Artikel des Denkmalschutzgesetzes sind zu
beachten.
Art. 8 Abs. 1 DSchG:
„Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes, sowie der
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zum Fund geführt haben. Die Anzeige eines
der verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt ein Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund
geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er Durch Anzeige an den
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit“.
Art. 8 Abs. 2 DSchG:
„Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet“.

3. Maßnahmen während Bauzeit

Durch die kurzfristige Staub- und Lärmentwicklung während der Bauzeit sind Maßnahmen zu
ergreifen, um diese auf ein Minimum zu halten

4. Rückbau

Bei Rückbau der Anlage wird es in aller Regel zu erheblichen Eingriffen in den Boden
kommen. Die Anforderungen an den Bodenschutz bei Baumaßnahmen nach DIN 19639 und
ggf. DIN 18915 sind zu beachten.
Um die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Böden zu gewährleisten bzw. wieder
herzustellen (Rekultivierung), wird für die Rückbauarbeiten eine Bodenkundliche
Baubegleitung und ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 empfohlen.
Die beim Rückbau entstehenden Materialreste sind vollständig und von allen beaufschlagten
Flächen zu entfernen.

E3

E1

E2

E1-1

E1-1

Kabel Niederspannung der Bayernwerke mit Schutzzone je 0,5 m

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E1-1

AutoCAD SHX Text
E1-1

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 

AutoCAD SHX Text
Maßstab 1:1000

AutoCAD SHX Text
geändert:             

AutoCAD SHX Text
Maßstäblich

AutoCAD SHX Text
Blattgröße:DINA0 841x1.189 mm

AutoCAD SHX Text
geändert:           

AutoCAD SHX Text
Datum         Zeichen

AutoCAD SHX Text
gezeichnet: 21.04.26  

AutoCAD SHX Text
UE


	Pläne und Ansichten
	BB


